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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1991

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §81;

Rechtssatz

D a § 81 GewO 1973 im Zusammenhang mit der Änderung einer Betriebsanlage von der Notwendigkeit einer

Genehmigung "im Sinne der vorstehenden Bestimmungen" spricht, sind die Genehmigungsvoraussetzungen für die

Änderung einer Anlage die gleichen wie für die Errichtung einer Anlage.
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